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Das war deutlich! 

Über 800 KollegInnen im Warnstreik! 

Am 04.05.2010 gehen die Tarifverhandlungen weiter. 
Die Tarifkommission nimmt Eure deutliche Botschaft mit! 

Jetzt sind die Arbeitgeber dran!!! 

 

Friesland Campina, Köln Satro, Lippstadt 

GEWERKSCHAFT NAHRUNG-GENUSS-GASTSTÄTTEN 

Friesland Campina, Kalkar Dr. Oetker, Moers Friesland Campina, Gütersloh 

Impress, Erftstadt 

Münsterl. M. J. Lülf, Rosendahl 

Die Beteiligung an den Warnstreiks übertraf alle Erwartungen: Nicht 

nur die Frühschicht, auch Kolleginnen und Kollegen aus der Verwal-

tung, der Nachtschicht und sogar aus der Spätschicht zeigten sich soli-

darisch. Diese große Geschlossenheit ist die richtige Antwort auf die 

Provokation der Arbeitgeber. Sie hatten auch in der 2. Tarifverhand-

lung kein Angebot vorgelegt. Unsere Forderung bleibt: 4,5% mehr 

Lohn und die Verlängerung der Übernahmeregelung für die Auszubil-

denden. 



 

    Warn- 
streiks 
rechtmäßig! 

 
 

sind 

Dazu das Bundesarbeitsgericht:  
 

...Kurze Warnstreiks zur Unterstützung von 

Tarifverhandlungen nach Ablauf der Friedens-

pflicht sind zulässig, wenn sie von der Ge-

werkschaft getragen werden... « 

»  

► Wer sich dem Warnstreik anschließt, handelt rechtmäßig. 
 
► Streikteilnahme ist keine Verletzung der vertraglichen Arbeitspflicht. Während 
des Warnstreiks ruht die Arbeitspflicht. 

 
► Eine Kündigung wegen Teilnahme am Warnstreik ist unzulässig. 
 
► Die Durchführung des Warnstreiks wird durch die NGG-Beauftragten geregelt. 

Du 
fehlst 


